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Verordnung von Silikonprothesen bei Finger(teil)- oder Teilhandverlusten 
413.2 
W/Po 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

aus aktuellem Anlass greifen wir die Problematik der oftmals schwierigen Genehmigungsbe-
urteilung einer Silikonprothesenverordnung bei Finger(teil)- oder Teilhandverlusten auf. Bislang 
fehlte es an einer klaren medizinischen Aussage, ob es sich bei einer Verordnung um medizini-
schen Standard handelt bzw. ob und ggf. wann sie indiziert ist. 
 
Herr Dr. med. F. Jostkleigrewe, Chefarzt der Abteilung für Handchirurgie, Plastische Chirurgie 
und Brandverletzte der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Duisburg GmbH wurde daher um 
eine entsprechende Stellungnahme gebeten; sie liegt nunmehr vor und stellt im Wesentlichen auf 
folgende Punkte ab: 
 
  - chirurgische Lösungen haben Vorrang 
  - Versorgungen mit Prothesen beseitigen keine psychischen Störungen 

- Sanitätshäuser sollten nicht mit der Indikationsstellung befasst sein 
- Abklärung und Verordnung nur durch den mit dem Verletzungsbild und 
  Prothetik vertrauten Handchirurgen 
- Zeitbedarf für die Entscheidung („Ausreifungs- und Heilungszeit“) 

 
Die Stellungnahme ist mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt. 
 
Soweit Sie als D-Ärztin/D-Arzt an einer Klinik tätig sind, bitten wir Sie um Weiterleitung dieser 
Mitteilung an die ggf. ebenfalls dort tätigen Kollegen der Handchirurgie. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Anlage 

 
Andro 
Geschäftsstellenleiter 



a0lvwv7
Textfeld
 Anlage








